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RS OGH 1977/3/11 11Os195/76,
12Os20/79

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1977

Norm

StGB §212

Rechtssatz

Der Annahme eines Autoritätsverhältnisses zwischen zwei Personen steht eine allenfalls vorhandene weitere

Autoritätsperson nicht entgegen (zB neben dem Lebensgefährten als Täter war auch die ältere Schwester noch

Autoritätsperson zu den jüngeren Geschwistern).
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